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Der individuelle Lernplan

· Um Lernprozesse gemeinsam mit dem Schüler auswerten und reflektieren zu können, ist die vorausgehende Formulierung und Diskussion von Lernzielen unabdingbar. Ein Instrument hierfür sind die individuellen Lernpläne. Darin werden mit dem einzelnen Schüler vereinbarte Ziele festgehalten und durch eine Sammlung von zur Auswahl gestellten Aufgaben sowie durch die Formulierung der sogenannten „selbstständigen Aufgabe“ konkretisiert. 

· Zumindest für das individuelle Praxislernprojekt – in den anderen beiden Bildungsteilen wird das zumindest angestrebt – ist es entsprechend dem Schulkonzept zwingend notwendig, dass für jeden einzelnen Schüler ein solcher individueller Lernplan entwickelt wird, der den Lernprozess strukturiert. Er beinhaltet komplexe Handlungs-, Erkundungs-, Fach- und Dokumentationsaufgaben – die „Grundpfeiler“ eines Praxislernprojekts einschließlich möglicher Informationsquellen und Materialien. Manchmal gibt er auch dezidiert Lernziele und -wege (inklusive Termine) und/oder Fach- und Curriculumbezüge an, wobei letztere Angaben den Text leicht überfrachten und das Verständnis für viele Schüler erschweren. 

· Der Lernplan ist eine Vereinbarung, die zwischen Lehrer und Jugendlichem ausgehandelt wird, und in die Interessen der Schüler und je nach individuellem Lernfortschritt, Klassenstufe und angestrebtem Schulabschluss niedrigere oder höhere Anforderungen der Schule einfließen. 

· Lernplanung ist als Prozess wöchentlicher Besprechungen zu sehen, bei denen nach und nach Kompetenzen in den Blick genommen und Aufgaben und Ziele gefunden, begründet und verabredet werden und auch detaillierter geklärt wird, wie die Aufgaben erfolgreich bewältigt werden können und welche Erfolgskriterien zu Grunde gelegt werden. 

· Dabei machen sich Schüler und Lehrer Notizen (Lernbegleitung des Praxislernprojekts, Schülernotizhefte, Blätter, die vorläufig abgeheftet werden, Führung von Checklisten, Terminkalender), aber nicht alles mündlich Besprochene wird auch schriftlich festgehalten. 

· Ein zunächst vorläufiger Lernplan wird im ersten Teil eines Schulhalbjahres in einem Gespräch mit dem Schüler schriftlich vereinbart - das kann sogar so weit gehen, dass der Schüler zu den ersten Gesprächen einen eigenen Lernplan vorlegt, der dann „verhandelt“ wird - und später, im zweiten Teil des Halbjahres, nach Abschluss der Beratungsgespräche vom Lehrer als dem letztlich Verantwortlichen endgültig schriftlich fixiert. Dabei handelt es sich um eine teilweise stichwortartige Auflistung der oben genannten Punkte auf einer DinA4-Seite, die den Gesamtprozess der Lernplanung nur „skeletthaft“ abschließend festhält. Dieses Abschlussdokument ist dann als 4. Seite Teil der Dokumentation Lernbegleitung (s. Bsp. individueller Lernplan Sportstudio; Bsp. individueller Lernplan Einzelhandel). 
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